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1.

Der deutsche Staatsangehörige Khaled el-Masri wurde am 31. Dezember 2003 von der mazedonischen Polizei aus einem Reisebus heraus verhaftet. Nach 23 Tagen Haft und Verhören übergaben die Mazedonier ihren Gefangenen Mitarbeitern des amerikanischen Geheimdienstes CIA. El-Masri wurde nach Afghanistan geflogen und in ein Gefängnis, vemutlich in Kabul, gebracht. Dort wurde er nach seinen Angaben, die allgemein als glaubwürdig angesehen werden, wochenlang von Amerikanern verhört, misshandelt und mit Drohungen eingeschüchert. Ende Mai 2004 wurde el Masri eröffnet, dass er frei komme. Es erschien, so el Masri, ein Mann, der sich „Sam“ nannte. Er war augenscheinlich ein Deutscher. Dieser Mann begleitete el-Masri dann auch im Flugzeug, das ihn, el-Masri, nach Mazedonien zurückbrachte. Die Fragen, ob er von einer deutschen Behörde sei und ob die deutschen Behörden Kenntnis von seiner, el-Masris, Gefangenschaft in Afghanistan hätten, beantwortete der Mann nicht. Auf dem Rückflug erwähnte „Sam“ beiläufig, dass Köhler zum Bundespräsidenten gewählt worden sei. Am 29. Mai 2004 wurde el-Masri im mazedonisch-albanischen Grenzgebiet ausgesetzt und schließlich von albanischen Grenzposten festgenommen, die ihn zu einem Flugzeug brachten, das el Masri nach Deutschland transportierte.

2.

Am 31. Mai 2004, Pfingstmontag, wurde der damalige US-Botschafter Daniel Coats in Berlin beim damaligen Bundesinnenminister Otto Schily vorstellig. Coats sagte, dass da eine peinliche Sache passiert sei. Der amerikanische Geheimdienst habe versehentlich einen deutschen Staatsangehörigen festgenommen und festgehalten. Die US-Regierung habe sich bei dem Betroffenen entschuldigt und ihm Geld gezahlt. Dafür habe der sich zum Stillschweigen verpflichtet. Coats bat Schily, die Sache vertraulich zu behandeln, was Schily ihm auch zusagte.

Dies ist jedenfalls die Version, wie sie sich auf Grund der Erklärung des jetzigen Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble in der Bundestagsdebatte am 14./15.12.2005 zum Thema „CIA-Gefangenentransporte, Fälle el-Masri und Zammar“ darstellt.

3.

In der „Washington Post“ vom 04.12.2005 liest sich das etwas anders. Nach deren Erkenntnissen hat Coats dem ehemaligen Bundesinnenminister Schily den Vorgang detalliert geschildert, dass es sich also bei dem Inhaftierten um einen Mann namens el-Masri handele, der von Angehörigen der CIA nach Afghanistan gebracht worden sei und dort einige Monate in einem Gefängnis gesessen habe und verhört worden sei, bis sich schließlich die Unschuld des Mannes herausgestellt habe.

4.

Es spielt hier keine Rolle, welche Version die richtige ist, auch wenn die Version von Herrn Schäuble wenig plausibel erscheint. Denn warum sollte Herr Coats Herrn Schily um Vertraulichkeit gebeten haben, wenn das, was er ihm mitteilte, so geheimhaltungsbedürftig, weil ganz allgemein und knapp gehalten, gar nicht war?

Dass ihm eine Schweigegeld gezahlt worden sei und er sich zum „Stillhalten“ verpflichtet habe, wird von el-Masri und seinem Rechtsanwalt Manfred Gnjidic mit Nachdruck bestritten.

5.

Nach einem Bericht in der „tageszeitung“ vom 15.12.2005 "Keine Verfolgungszuständigkeit" soll der Generalbundesanwalt den Vorgang "el- Masri" am 14. Juni 2004 auf den Tisch bekommen haben. Wer das veranlasst hat, ist unklar. Otto Schily kann es nicht gewesen sein, weil er, wie er in den Medien erklärt hat, dem US-Botschafter Coats Vertraulichkeit zugesichert hat und sich an dieses Versprechen auch heute noch gebunden fühlt. Im Übrigen sei er, wie Schily in den Medien betont hat, nicht der „Erfüllungsgehilfe der Staatsanwaltschaft“.

Das Verhalten von Otto Schily wird Gegenstand einer gesonderten Strafanzeige sein. Nur soviel sei an dieser Stelle gesagt. Die Denkweise, die Schily offenbart, ist mehr als merkwürdig. Er hätte es sicherlich als eine hohe Auszeichnung empfunden, wenn er während seiner Amtszeit von der US-Administration wegen seines entschiedenen Eintretens für amerikanische Belange und die weltweite Bekämpfung des Terrorismus offiziell zum „US-Hilfssheriff“ ernannt worden wäre. Nun empfindet er es als Zumutung, wenn von ihm erwartet wird, er hätte das, was er wusste, an die deutschen Staatsanwaltschaften weitergeben sollen und müssen. Immerhin gehört es zu den Aufgaben des deutschen Innenministers, die Bürger und die Verfassung, insbesondere die in ihr verankerten Grundwerte, zu schützen. Und bei seinem Amtsantritt hatte Herr Schily den Eid geleistet, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen – auch wenn er glaubte, diesem Eid die religiöse Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ hinzufügen zu müssen.   

Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 08.12.2005:

Bayerns Justizministerin Beate Merk (CSU) beanstandete die Äußerung Schilys, er sei „nicht der Ermittlungsgehilfe der Staatsanwaltschaft“. „Man muss sich fragen“, so Merk zur SZ,“"welches Staatsverständnis ein ehemaliger deutscher Innen- und Verfassungsminister hat, wenn er Kenntnisse, die er in einem solchen Fall gewinnt, nicht an die ermittelnde Staatsanwaltschaft weitergibt“. 

6. 
Jedenfalls sah der Generalbundesanwalt damals – im Juni 2004 – keine Veranlassung, sich des Vorganges anzunehmen. 

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestreitet, im Fall des entführten Deutsch-Libanesen Khaled el-Masri zuständig gewesen zu sein. „Wir sehen im Moment keine Anhaltspunkte für unsere Verfolgungszuständigkeit“, sagte gestern Behördensprecherin Frauke-Katrin Scheuten zur taz. Der Tatbestand der Verschleppung liege „in unserer Definition nicht vor“. Zwar werde der Begriff der Verschleppung in den Medien genutzt, mit dem Straftatbestand der Verschleppung habe dies aber „nichts zu tun“. Nur weil ein Staat sich nicht ganz rechtsstaatlich verhalte, "ist das noch keine politisch motivierte Straftat"

(taz vom 15.12.2005).

Die Staatsanwaltschaft München leitete schließlich im Juli 2004 ein Ermittlungsverfahren wegen der im Verhältnis zur politischen und juristischen Relevanz des Falles relativ harmlosen Delikte „Entführung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung“ ein. Gegen Unbekannt. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen 111U Js 715051/04 anhängig.

Die Staatsanwaltschaft München hat nach eigenen Angaben bis heute von den Bundesbehörden „keine weiterführenden Auskünfte“ bekommen. Auch von dem Treffen Ende Mai 2004 zwischen dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily und US-Botschafter Daniel Coats erfuhr die Staatsanwaltschaft erst vor wenigen Tagen – aus den Medien. Schily hat es trotz der Informationen von Coats zum Fall al Masri unterlassen, die Straftaten, die mutmaßlich die CIA zum Nachteil eines deutschen Staatsbürgers verübte, juristisch klären zu lassen. 

(Tagesspiegel vom 14.12.2005).
7.

Dies alles macht deutlich, dass die Sache el-Masri, um den amerikanischen Bundesgenossen nicht zu nahe zu treten, also aus politischen Gründen, auf kleinstmöglicher Flamme gehalten werden sollte. Dies ist nicht ohne Zutun des Generalbundesanwalts geschehen. Der Generalbundesanwalt hat sich für die Übernahme des Falles mit einer unrichtigen und völlig unlogischen Begründung für nicht zuständig erklärt und ihn der örtlichen Staatsanwaltschaft überlassen, die das Geschehen auf weniger bedeutsame unpolitische Delikte herabgestuft hat und praktisch auf der Stelle tritt, weil sie von der Regierung keine weiteren Informationen erhalten hat.

8.

Dabei springt die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts geradezu ins Auge. Wenn der Generalbundesanwalt meint, bei dem Fall el-Masri handele es sich um keine politische, sondern, wenn überhaupt, um eine normale kriminelle Angelegenheit, dann muss die Frage gestellt werden, auf welchen Gesetzestext der Generalbundesanwalt  diese Ansicht stützt. Der amtliche Text kann es nicht sein. 

Die amtliche Vorschrift lautet:

§ 234 a  Verschleppung 

   (1) Wer einen anderen durch List, Drohung oder Gewalt in ein Gebiet außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich dorthin zu begeben, oder davon abhält, von dort zurückzukehren, und dadurch der Gefahr aussetzt, aus politischen Gründen verfolgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt oder in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeinträchtigt zu werden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

   (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 

   (3) Wer eine solche Tat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

9.

Die amerikanische Regierung hat eigens für ihre Zwecke den nirgendwo im Völkerrecht vorgesehenen Begriff des „feindlichen oder unrechtmäßigen Kämpfers“ (englisch: enemy combattant) erfunden, um die Gefangenen und diejenigen, die sie des Terrorismus verdächtigt, nicht nach Recht und Gesetz, insbesondere nach den Vorschriften der Genfer Konventionen, behandeln zu müssen, sondern sie rechtlos zu stellen. Dabei wendet sie auch Methoden an, die eindeutig unter den Begriff „Folter“ fallen, wie er in Artikel 1 der Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den Schutz vor Folter und anderer grausamer Behandlung vom 9. Dezember 1975 definiert wird: „Unter Folter im Sinne dieser Erklärung ist jede Handlung zu verstehen, durch die einer Person von einem Träger staatlicher Gewalt oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erzwingen. Sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr begangene Tat zu bestrafen oder sie oder andere Personen einzuschüchtern.“  

Wenn sie solche unrechtmäßigen Kämpfer oder die, die dafür gehalten werden, in ein anderes Land verbringt oder verbringen lässt, um sie dort fernab der Weltöffentlichkeit einem hochnotpeinlichen Verhör mit allem, was dazu gehört, zu unterziehen, dann geschieht dies zweifelsohne aus politisch motivierten Gründen. Was sollte es denn sonst sein? Und wenn gegen die Betreffenden entsprechend den Vorgaben aus dem Lager in Guantánamo auf Kuba Gewalt-  oder Willkürmaßnahmen angewendet werden, um aus ihnen etwas herauszupressen, dann ist dies ebenso ohne jeden Zweifel eine politisch motivierte Angelegenheit, die im eindeutigen Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen steht, wie sie in Deutschland und überall auf der Welt, zumindest in zivilisierten Staaten, gelten. Auf die eigen- und abartigen Rechtsvorstellungen der US-amerikanischen Regierung kommt es nicht an.

Die Verantwortlichen der Verschleppungsaktion hatten sicher nicht vor, el-Masri einen kostenlosen Kuraufenthalt in Afghanistan zu ermöglichen. Sie haben ihn im Sinne der Strafvorschrift des § 234 a StGB der Freiheit beraubt und ihn der Gefahr ausgesetzt, aus politischen Gründen verfolgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden. Was macht es so schwer, dies zu erkennen? Ist es eine Art von blinder Gefolgstreue, die die entsprechenden Einsichten verwehrt – oder schlicht Ausdruck des fortgeschrittenen Verfalls rechtsstaatlicher Grundsätze? 

10.   

Der Fall el-Masri war so „unpolitisch“, dass sich in den vergangenen Tagen der Bundestag, der auswärtige Ausschuss, der Innenausschuss und das parlamentarische Kontrollgremium mit ihm beschäftigt haben. Das sollte auch der Generalbundesanwalt zur Kenntnis nehmen. Seine Auslegung der Strafvorschrift des § 234 a StGB hält sich nicht mehr in erlaubten Grenzen, sondern setzt sich über Recht und Gesetz hinweg. Sie folgt allein der Staatsräson. Natürlich war es früher einfacher und bequemer, die Strafvorschrift auf die Sachverhalte anzuwenden, die man damit erfassen wollte, nämlich die Verschleppungen aus der Bundesrepublik Deutschland in die ehemalige DDR, als sie nunmehr gegen die „Freunde“ und Bündnispartner Deutschlands anwenden zu müssen.

11.

Die USA führen nach den Anschlägen auf ihr Land am 11. September 2001 einen weltweiten „Kampf gegen den Terrorismus“. Sie befinden sich nach ihrem eigenen Verständnis im Kriegszustand. Der Krieg ist „asymmetrisch“. Einer hochgerüsteten Armee steht ein unsichtbarer, mit mehr oder weniger primitiven Waffen kämpfender Feind gegenüber. Deutschland hat den USA seine uneingeschränkte Solidarität zugesichert. Das haben auch andere Länder getan. Im Sinne des am 01. Juli 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuchs ist somit der Kampf gegen den Terrorismus ein „internationaler bewaffneter Konflikt“.

12.

In diesem Kampf oder Krieg gegen den Terrorismus sind der amerikanischen Regierung alle Mittel recht, auch wenn es sich dabei um Kriegsverbrechen handelt. Sie hat eine spezielle, von ihr Extraordinary rendition genannte Methode entwickelt, indem sie diejenigen, die sie des Terrorismus verdächtigt oder bezichtigt, auf dem Luftwege in Länder bringt oder bringen lässt, die dafür bekannt sind, dass sie ihre Gefangenen foltern und misshandeln. Eine solche  „Begegnungsstätte der besonderen Art“ scheint auch die zu sein, in der el-Masri in Afghanistan monatelang „verwahrt“ worden ist. Der US-Abgeordnete Edward Markey hat diese Praxis treffend als „Outsourcing von Folter“ bezeichnet. (Süddeutsche Zeitung, 05.12.2005).

13.

§ 8 VStGB definiert als „Kriegsverbrechen gegen Personen“: 

 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikt

.... 

3. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person grausam oder unmenschlich behandelt, indem er ihr erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder Leiden zufügt, insbesondere sie foltert oder verstümmelt, 

... 

6. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person, die sich 
rechtmäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise überführt, indem 
er sie unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts durch 
Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen in einen anderen Staat oder in ein 
anderes Gebiet verbringt,

….

9. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt, 

(2)…


(3) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt

1. eine geschützte Person im Sinne des Absatzes 6 Nr. 1 rechtswidrig gefangen hält oder ihre Heimschaffung ungerechtfertigt verzögert, 

...
 

(6) Nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Personen sind


1. im internationalen bewaffneten Konflikt: geschützte Personen im Sinne der Genfer Abkommen und des Zusatzprotokolls I (Anlage zu diesem Gesetz), namentlich Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige, Kriegsgefangene und Zivilpersonen; 

…
3.
im internationalen und im nichtinternationalen bewaffneten Konflikt: Angehörige 
der Streitkräfte und Kämpfer der gegnerischen Partei, welche die Waffen gestreckt 
haben oder in sonstiger Weise wehrlos sind.
…

14.

Die Verfolgung dieser Delikte nach dem VStGB fällt in die ausschließliche Zuständigkeit des Generalbundesanwalts (§§ 142 a, 120 GVG).

Nach § 5 StGB gilt das deutsche Strafrecht, unabhängig vom Recht des Tatorts, für folgende Taten, die im Ausland begangen werden:

…


5. Verschleppung .. (§ 234 a StGB …) wenn die Tat sich gegen einen Deutschen richtet, der im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat 

…

Das ist bei Herrn el-Masri der Fall. Er ist Deutscher. Er wohnt in Ulm.

15. 

Wegen der genannten Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch und dem Völkerstrafgesetzbuch erstatten wir

Strafanzeige. 

Die Anzeige richtet sich gegen alle Personen, gleich ob sie US-amerikanische oder deutsche Staatsbürger sind, die an der rechtswidrigen Verschleppung von el-Masri nach Afghanistan und seiner dortigen Inhaftierung beteiligt waren, sie angeordnet oder ermöglicht haben oder sonst die Verantwortung dafür tragen. 

Anhaltspunkte für den Täterkreis ergeben sich aus der (zivil-, nicht: strafrechtlichen) Klage, die die amerikanische Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) inzwischen im Namen el-Masris wegen dessen Verschleppung in ein afghanisches Gefängnis vor einem amerikanischen Gericht erhoben hat. Einzelheiten hierzu finden sich im Internet unter http://www.aclu.org.  Dort kann auch die vollständige Klageschrift heruntergeladen werden.  

Als Beweismittel in Deutschland kommt vor allem das der Zeugenvernehmung von Herrn el Masri in Betracht. 

Das Münchner Ermittlungsverfahren steht dem Verfahren, das vom Generalbundesanwalt einzuleiten ist, nicht entgegen, weil es an der „Deckungsgleichheit“ fehlt.

16.

Wir bitten, uns den Eingang der Strafanzeige zu bestätigen und uns das Aktenzeichen mitzuteilen, unter dem der Vorgang bearbeitet wird.
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